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Wasserrecht;
Wasserschutzgebietsverordnung Brunnen Anleng I, Fl.-Nr. 537/9 und Anleng II, Fl.-Nr. 
537/8, Gemarkung Sachsenham in der Gemeinde Haarbach für die öffentliche 
Trinkwasserversorgung der Gde. Haarbach im Landkreis Passau;
Amtlicher Entwurf Änderungsverordnung Wasserschutzgebiet;
Anhörungsverfahren nach Art. 73 Abs. 3 BayWG i.V.m. Art. 73 Abs. 3 BayVwVfG;
Geschäftszeichen: 53.0.02/6420.01 und 6421.05/2022-291

Das Landratsamt Passau beabsichtigt den Erlass der nachfolgenden 
Wasserschutzgebietsverordnung:

Stand: 04.02.2025

Änderungsverordnung Wasserschutzgebiet Brunnen Anleng I, Fl.-Nr. 537/9 und 
Anleng II, Fl.-Nr. 537/8, Gemarkung Sachsenham in der Gemeinde Haarbach für die 

öffentliche Trinkwasserversorgung der Gemeinde Haarbach zur Änderung der 
Wasserschutzgebietsverordnung vom 20.08.2002 (bekannt gemacht im Amtsblatt 
des Landkreises Passau Nr. 22/2002 am 28.08.2002), zuletzt geändert durch die 

Änderungsverordnung vom 25.07.2003 (bekannt gemacht im Amtsblatt des 
Landkreises Passau Nr. 15/2003 am 30.07.2003)

(Änderungsverordnung Wasserschutzgebiet Brunnen 1 und 2 Anleng) 

vom xxxx
  

§ 1

Die Verordnung des Landratsamtes Passau vom 20.08.2002 (bekannt gemacht im Amtsblatt des 
Landkreises Passau 22/2002 am 28.08.2002) erhält im Wege der Änderungsverordnung, mit 
Ausnahme des § 3, folgende neue Fassung:

„Änderungsverordnung Wasserschutzgebiet Brunnen Anleng I, Fl.-Nr. 537/9 und 
Anleng II, Fl.-Nr. 537/8, Gemarkung Sachsenham in der Gemeinde Haarbach für die 
öffentliche Trinkwasserversorgung der Gemeinde Haarbach zur Änderung der 
Wasserschutzgebietsverordnung vom 20.08.2002 (bekannt gemacht im Amtsblatt 
des Landkreises Passau Nr. 22/2002 am 28.08.2002), zuletzt geändert durch die 
Änderungsverordnung vom 25.07.2003 (bekannt gemacht im Amtsblatt des 
Landkreises Passau Nr. 15/2003 am 30.07.2003)

(Änderungsverordnung Wasserschutzgebiet Brunnen Anleng)

vom XXXXXX

Das Landratsamt Passau erlässt auf Grund des § 51 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Wasserhaushaltsgesetz 
(WHG)  vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585) FNA 753-13,zuletzt geändert durch Art. 7 G zur 
Beschleunigung von Genehmigungsverfahren im Verkehrsbereich und zur Umsetzung der RL (EU) 
2021/1187 über die Straffung von Maßnahmen zur rascheren Verwirklichung des 
transeuropäischen Verkehrsnetzes vom 22.12.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 409)  und § 51 Abs. 1  Sätze 
2 und 3 und Abs. 2 WHG i.V.m. § 52 Absätze 1, 4 und 5 WHG i. V. m. § 11 Nr. 4 
Delegationsverordnung (DelV) und Art. 32, Art. 63 Absatz 1 Sätze 1 und 2 und Art. 73 des 
Bayerischen Wassergesetzes (BayWG) vom 25. Februar 2010 (GVBl. S. 66, 130, BayRS 753-1-U), 
das zuletzt durch § 1 des Gesetzes vom 9. November 2021 (GVBl. S. 608) geändert worden ist, 
folgende

http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&bk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%5B@attr_id=%27bgbl109s2585.pdf%27%5D
https://www.recht.bund.de/eli/bund/BGBl_1/2023/409
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V e r o r d n u n g

§ 1 Allgemeines, Schutzzweck und begünstigte Person

(1) Zur Sicherung und zum Schutz für die öffentliche Wasserversorgung 
(Wassergewinnungsanlage Brunnen 1 und Brunnen 2 Anleng) der Gemeinde 
Haarbach, Hauptstraße 11, 94542 Haarbach mit nachfolgenden Daten:

Name des Brunnens B1 Anleng B2 Anleng
Objektkennzahl der Fassung (InfoWas) 4110/7444/00054 4110/7444/00055
Name der Wassergewinnungsanlage Anleng Anleng

Baujahr 1999 1994
Art der Fassung Bohrbrunnen (Tiefbrunnen)

Lagebeschreibung der Brunnen
Gemeinde Haarbach

Gemarkung Sachsenham
Flur-Nr. 537/9 537/8

wird das in § 2 näher umschriebene Wasserschutzgebiet mit den Fassungsbereichen 
geändert festgesetzt. 
Für dieses Gebiet werden die Anordnungen nach den §§ 2 bis 11 erlassen. § 3 der 
bestehenden Wasserschutzgebietsverordnung vom 20.08.2002 (bekannt gemacht im 
Amtsblatt des Landkreises Passau 22/2002 am 28.08.2002, geändert durch die 
Änderungsverordnung vom 25.07.2003 (bekannt gemacht im Amtsblatt des Landkreises 
Passau Nr. 15/2003 am 30.07.2003) gilt unverändert fort.

(2) Die vom Landratsamt Passau in seiner Eigenschaft als Staatsbehörde erlassene 
Verordnung (staatliche Verordnung) ergeht zugunsten und im Interesse der Gemeinde 
Haarbach, Hauptstraße 11, 94542 Haarbach als Trägerin der Wasserversorgung 
(= Begünstigter nach § 51 Abs. 1 Satz 2 WHG i.V.m. Art. 32 BayWG).

Die Ausgleichspflicht und in besonders gelagerten Fällen evtl. Entschädigungspflicht nach 
§ 8 dieser Verordnung obliegt der Gemeinde Haarbach, Hauptstraße 11, 94542 Haarbach 
(= Trägerin der Wasserversorgung bzw. Wasserversorger bzw. Begünstigter nach § 51 
Abs. 1 Satz 2 WHG i.V.m. Art. 32 BayWG).

§ 2 Schutzgebiet

(1) Das Trinkwasserschutzgebiet besteht aus:

-    2 Fassungsbereichen Zone I / WI
-    1 engeren Schutzzonen Zone II / WII
-    1 weiteren Schutzzone Zone III / W III

(2) Die betroffenen Flurnummern und Gemarkungen mit Zoneneinteilung sind in dem 
veröffentlichten Grundstücksverzeichnis (Anlage 1a - Grundstücksverzeichnis) 
aufgeführt.
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(3) Die Grenzen des Trinkwasserschutzgebietes und der einzelnen Schutzzonen sind im 
beiliegend veröffentlichten Lageplan
in der Anlage 1b (Zonen I und II) und nur für die Zone W III in der Anlage 2 
eingetragen:

• Anlage 1b Schutzgebietslageplan – Trinkwasserschutzgebiet
im Maßstab M = 1 : 1.500
 
- mit der Schutzzone WI mit der Neufestsetzung der beiden Fassungsbereiche 

(=  Schutzzone W I mit der Beschriftung „Vorschlag WSG Anleng Zone I“):

a) auf der Flurnummer 537/9 Gemarkung Sachsenham (Brunnen 1) und 
b) auf der Flurnummer 537/8 Gemarkung Sachsenham (Brunnen 2),

- mit der bestehenden Schutzzone W II (= engere Schutzzone mit der 
Beschriftung „W II Bestand“),

gefertigt vom Büro Dr. Knorr GmbH/Neubiberg vom 06.12.2024, Unterschrift der 
Gemeinde Haarbach, vertreten durch Herrn ersten Bürgermeister Gerleigner, der mit dem 
Prüfvermerk des amtlichen Sachverständigen für Wasserwirtschaft vom 29.01.2025 und 
mit dem Festsetzungsvermerk des Landratsamtes Passau vom XXXXXXX versehen ist.

Die Schutzzone W III (= weitere Schutzzone) des festgesetzten 
Trinkwasserschutzgebietes wird vorliegend nicht geändert; der amtliche Lageplan mit dem 
Festsetzungsvermerk des Landratsamtes Passau vom 20.08.2002 (bekannt gemacht im 
Amtsblatt des Landkreises Passau Nr. 22/2002 am 28.08.2022, siehe Anlage 2 dieser 
Verordnung, gilt für die Grenzziehung der Schutzzone W III weiter.

Für die genaue Grenzziehung des Trinkwasserschutzgebietes und der einzelnen 
Schutzzonen, ist der niedergelegte Lageplan in der Anlage 1b und nur für die Zone 
W III in der Anlage 2 maßgebend:

• Anlage 1b Schutzgebietslageplan – Trinkwasserschutzgebiet
im Maßstab M = 1 : 1.500
 
- mit der Schutzzone WI mit der Neufestsetzung des Fassungsbereiches 

(=  Schutzzone W I mit der Beschriftung „Vorschlag WSG Anleng Zone I“):

a) auf der Flurnummer 537/9 Gemarkung Sachsenham (Brunnen 1) und 
b) auf der Flurnummer 537/8 Gemarkung Sachsenham (Brunnen 2),

- mit der bestehenden Schutzzone W II (= engere Schutzzone mit der 
Beschriftung „W II Bestand“), 

gefertigt vom Büro Dr. Knorr GmbH/Neubiberg vom 06.12.2024, Unterschrift der 
Gemeinde Haarbach, vertreten durch Herrn ersten Bürgermeister Gerleigner, der mit dem 
Prüfvermerk des amtlichen Sachverständigen für Wasserwirtschaft vom 29.01.2025 und 
mit dem Festsetzungsvermerk des Landratsamtes Passau vom XXXXXXX versehen ist.
 
Die Schutzzone W III (= weitere Schutzzone) wird vorliegend nicht geändert; der amtliche 
Lageplan mit dem Festsetzungsvermerk des Landratsamtes Passau vom 20.08.2002 
(bekannt gemacht im Amtsblatt des Landkreises Passau Nr. 22/2002 am 28.08.2022, 
siehe Anlage 2 dieser Verordnung, gilt für die Grenzziehung der Schutzzone W III 
weiter.
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Diese Schutzgebietslagepläne (Anlage 1b und Anlage 2 dieser Verordnung) sind im 
Original

• beim Landratsamt Passau -untere Wasserrechtsbehörde-, Domplatz 11, 94032 
Passau

• und bei der Gemeinde Haarbach, Hauptstraße 11, 94542 Haarbach

niedergelegt; sie können dort während der Dienststunden eingesehen werden. Die 
genaue Grenze der Schutzzone verläuft auf der jeweils gekennzeichneten 
Grundstücksgrenze oder, wenn die Schutzzonengrenze ein Grundstück schneidet, auf der 
der Fassung näheren Kante der gekennzeichneten Linie. Diese Schutzgebietslagepläne 
sind Bestandteil der Verordnung. 

(4) Veränderungen der Grenzen oder der Bezeichnungen der im Schutzgebiet gelegenen 
Grundstücke berühren die festgesetzten Grenzen der Schutzzonen nicht.

(5) Der Fassungsbereich (W I) auf der Flurnummer 537/9 Gemarkung Sachsenham (Brunnen 
1) und der Fassungsbereich (W I) auf der Flurnummer 537/8 Gemarkung Sachsenham 
(Brunnen 2) ist durch eine geschlossene Umzäunung geschützt (siehe niedergelegter 
Schutzgebietslageplan Anlage 1b mit der Beschriftung „Einzäunung“ mit dem 
Prüfvermerk des Wasserwirtschaftsamtes Deggendorf vom 29.01.2025 und 
dem Festsetzungsvermerk des Landratsamtes Passau vom XXXXX), die engere 
und weitere Schutzzone ist, soweit erforderlich, in der Natur in geeigneter Weise kenntlich 
zu machen.

§ 3 Verbotene oder nur beschränkt zulässige Handlungen

Die bestehende Wasserschutzgebietsverordnung wird durch diese Änderungsverordnung 
neu gefasst, insbesondere die §§ 1, 2, 4 bis 11 zur Neufestsetzung der Fassungsbereiche 
(siehe Schutzgebietslageplan in der Anlage 1b).

Die Regelungen in § 3 „verbotene oder nur beschränkt zulässige Handlungen“ der 
rechtsgültigen Wasserschutzgebietsverordnung vom 20.08.2002 (bekannt gemacht im 
Amtsblatt des Landkreises Passau Nr. 22/2002 am 28.08.2002 und die 
Änderungsverordnung vom 25.07.2003 (bekannt gemacht im Amtsblatt des Landkreises 
Passau Nr. 15/2003 am 30.07.2003), siehe Anlage 2 dieser Verordnung, gilt 
unverändert auch für diese neue Änderungsverordnung fort.

§ 4 Befreiungen

(1) Für die Erteilung von Befreiungen von den Verboten des § 3 gilt § 52 Abs. 1 Sätze 2 und 
3 WHG. Für die Befreiungen ist das Landratsamt Passau zuständig.

(2) Die Befreiung nach § 52 Abs. 1 Satz 2 WHG ist widerruflich; sie kann mit Inhalts- und 
Nebenbestimmungen verbunden werden und bedarf der Schriftform.

(3) Im Falle des Widerrufs kann das Landratsamt Passau vom Grundstückseigentümer 
verlangen, dass der frühere Zustand wiederhergestellt wird, sofern es das Wohl der 
Allgemeinheit, insbesondere der Schutz der Wasserversorgung erfordert.

§ 5 Beseitigung und Änderung bestehender Einrichtungen

(1) Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken innerhalb des Schutzgebiets 
haben die Beseitigung oder Änderung von Einrichtungen, die im Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieser Verordnung bestehen und deren Bestand, Errichtung, Erweiterung 
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oder Betrieb unter die Verbote des § 3 fallen, auf Anordnung des Landratsamts Passau zu 
dulden, sofern sie nicht schon nach anderen Vorschriften verpflichtet sind, die Einrichtung 
zu beseitigen oder zu ändern.

(2) Für Maßnahmen nach Abs. 1 ist nach § 52 Abs. 4 WHG i. V. m. §§ 96-98 WHG und Art. 
57 BayWG Entschädigung zu leisten.

§ 6 Kennzeichnung des Schutzgebietes

Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken innerhalb des 
Schutzgebietes haben zu dulden, dass die Fassungsbereiche mittels Umzäunung und die 
Grenzen der Schutzzonen durch Aufstellen oder Anbringen von Hinweiszeichen kenntlich 
gemacht werden.

§ 7 Kontrollmaßnahmen

(1) Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken innerhalb des 
Schutzgebietes haben Probenahmen von im Schutzgebiet zum Einsatz bestimmten 
Düngemitteln und Pflanzenschutzmitteln durch Beauftragte des Landratsamtes Passau und 
durch Personal des Wasserversorgungsunternehmens zur Kontrolle der Einhaltung der 
Vorschriften dieser Verordnung zu dulden.

(2) Sie haben ferner die Entnahme von Boden-, Vegetations- und Wasserproben und die 
hierzu notwendigen Verrichtungen auf den Grundstücken im Wasserschutzgebiet durch 
Beauftragte des Landratsamts Passau und durch Personal des 
Wasserversorgungsunternehmens zu dulden.

(3) Sie haben ferner das Betreten der Grundstücke durch den Träger der öffentlichen 
Wasserversorgung, der durch diese Verordnung geschützt ist, oder der von ihm 
Beauftragten, zur Wahrnehmung der Eigenüberwachungspflichten gemäß § 3 der 
Verordnung zur Eigenüberwachung von Wasserversorgungs- und Abwasseranlagen 
(Eigenüberwachungsverordnung – EÜV) in der jeweils geltenden Fassung zu gestatten, 
die hierzu erforderlichen Auskünfte zu erteilen und technische Ermittlungen und Prüfungen 
zu ermöglichen.

§ 8 Entschädigung und Ausgleich

(1) Soweit diese Verordnung oder eine auf Grund dieser Verordnung ergehende Anordnung 
das Eigentum unzumutbar beschränkt und diese Beschränkung nicht durch eine Befreiung 
nach § 4 oder andere Maßnahmen vermieden oder ausgeglichen werden kann, ist über 
die Fälle des § 5 hinaus nach § 52 Abs. 4 WHG i. V. m. §§ 96-98 WHG und Art. 57 BayWG 
Entschädigung zu leisten.

(2) Soweit diese Verordnung oder eine auf Grund dieser Verordnung ergehende Anordnung 
erhöhte Anforderungen festsetzt, die die ordnungsgemäße land- oder forstwirtschaftliche 
Nutzung einschränken oder Mehraufwendungen für den Bau und Betrieb land- oder 
forstwirtschaftlicher Betriebsanlagen zur Folge haben, ist für die dadurch verursachten 
wirtschaftlichen Nachteile ein angemessener Ausgleich nach § 99 WHG i.V.m. Art. 32 
BayWG i. V. m. Art. 57 BayWG zu leisten.

(3) Der Ausgleichs- und besonderen gelagerten Fällen Entschädigungspflicht, obliegt der 
Gemeinde Haarbach, Hauptstraße 11, 94542 Haarbach.
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§ 9 Ordnungswidrigkeiten

Nach § 103 Abs. 1 Nr. 7, Abs. 1 Nr. 8, Abs. 2 WHG, Art. 74 Abs. 2 Nr. 1 BayWG kann mit 
Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. einem Verbot nach § 3 Abs. 1 und Abs. 2 zuwiderhandelt,

2. eine nach § 4 ausnahmsweise zugelassene Handlung vornimmt, ohne die mit der 
Ausnahme (Befreiung) verbundenen Inhalts- oder Nebenbestimmungen zu befolgen,

3. Anordnungen oder Maßnahmen nach den §§ 5 und 7 nicht duldet.

§ 10 Pflichten des Trägers der öffentlichen Wasserversorgung, die durch diese 
Verordnung geschützt ist (Begünstigter)

(1) Der Träger der Wasserversorgung (= Gemeinde Haarbach als Begünstigter) ist Eigentümer 
des jeweiligen Fassungsbereiches.
Der Fassungsbereich (= Zone I) ist durch eine geschlossene Umzäunung geschützt.
Zusätzlich ist mit Hinweisschildern auf das Betretungsverbot des Fassungsbereiches 
hinzuweisen. Die Umzäunung ist ordnungsgemäß zu unterhalten.

(2) Für das Wasserschutzgebiet hat der Träger der Wasserversorgung (= Gemeinde Haarbach 
als Begünstigter) bei nicht öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen zur Kennzeichnung 
der Außengrenzen der Schutzzone die Hinweiszeichen auf eigene Kosten zu beschaffen, 
aufzustellen und zu unterhalten. Die Hinweiszeichen sind im Gelände bis spätestens 12 
Monaten nach Inkrafttreten der Verordnung für das Wasserschutzgebiet so aufzustellen, 
dass die räumliche Begrenzung des geschützten Gebietes klar erkennbar ist. Im 
Allgemeinen sind sie dort anzubringen, wo Straßen, Wege, gekennzeichnete 
Wanderwege/Langlaufloipen usw. die Grenze des Schutzgebietes kreuzen. Dies gilt auch 
für oberirdische Gewässer und sonstige Stellen, an denen eine Kennzeichnung erforderlich 
ist. Nach Abschluss der Kennzeichnung ist dem Landratsamt Passau und dem 
Wasserwirtschaftsamt Deggendorf ein Bestandsplan mit Standort und Art der 
Kennzeichnung zu übermitteln.

(3) Der Träger der Wasserversorgung (= Gemeinde Haarbach als Begünstigter) hat die engere 
Schutzzone mindestens vierteljährlich, die weitere Schutzzone mindestens einmal pro Jahr 
zu begehen. Festgestellte Verstöße gegen die Anordnungen der Schutzgebietsverordnung 
sind in das Betriebstagebuch einzutragen. Sofern eine Mängelbeseitigung nicht erreicht 
werden kann, sind das Landratsamt Passau -untere Wasserrechtsbehörde- und das 
Wasserwirtschaftsamt Deggendorf zu verständigen.

Das Verbot der Düngung mit Gülle, Jauche, Festmist, Gärresten aus Biogasanlagen und 
Festmistkompost in der engeren Schutzzone ist mindestens einmal im Monat zu 
kontrollieren; Verstöße sind dem Landratsamt Passau unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

Die Dichtheitsprüfung der Entwässerungsanlagen in der weiteren Schutzzone W III durch 
Druckprobe ist wiederkehrend alle 5 Jahre nach § 3 Abs. 1 Nr. 4.5 der 
Wasserschutzgebietsverordnung vom 20.08.2002 (siehe Anlage 2) von der Gemeinde 
Haarbach für die kommunalen Entwässerungsanlagen sicherzustellen.
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§ 11 Inkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt des 
Landkreises Passau in Kraft. Der § 3 der Wasserschutzgebietsverordnung vom 
20.08.2002  (bekannt gemacht im Amtsblatt des Landkreises Passau Nr. 
22/2002 am 28.08.2002), geändert durch die Änderungsverordnung vom 
25.07.2003 (bekannt gemacht im Amtsblatt des Landkreises Passau Nr. 
15/2003 am 30.07.2003) gilt weiterhin und wird nach § 2 dieser Verordnung 
geändert.

(2) Die Verordnung des Landratsamtes Passau über das Wasserschutzgebiet in der 
Gemeinde Haarbach für die öffentliiche Wasserversorgung Haarbach-West vom 
10.1.1973, bekannt gemacht im Amtsblatt der Stadt Passau und des Landkreises 
Passau Nr. 3 vom 24.1.1973, zuletzt geändert durch Verordnung vom 16.12.1976, 
wurde bereits aufgehoben. Die Verordnung des Landratsamtes Passau über das 
Wasserschutzgebiet in der Gemeinde Haarbach für die öffentliche Wasserversorgung 
Haarbach-Steinacker vom 10.4.1974, bekannt gemacht im Amtsblatt der Stadt Passau 
und des Landkreises Passau Nr. 13 vom 17.4.1974 und Nr. 44 vom 18.12.1974 wurde 
bereits aufgehoben.

Passau, XXXXXX
Landratsamt Passau
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Anlage 1a – Grundstücksverzeichnis
(Bestandteil der Verordnung, maßgeblich ist der Schutzgebietslageplan in der 
Anlage 1b und Anlage 2):
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Anlage 1b Schutzgebietslageplan - Trinkwasserschutzgebiet (als Bestandteil der 
Verordnung):



Anlage 1b Schutzgebietslageplan - Trinkwasserschutzgebiet (als Bestandteil der Verordnung):
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Anlage 2, Wasserschutzgebietsverordnung vom 20.08.2002 (bekannt gemacht im 
Amtsblatt des Landkreises Passau Nr. 22/2002 am 28.08.2002), geändert durch die 
Änderungsverordnung vom 25.07.2003 (bekannt gemacht im Amtsblatt des 
Landkreises Passau Nr. 15/2003 am 30.07.2003); der § 3 der bestehenden 
Wasserschutzgebietsverordnung gilt weiterhin fort.
Der Schutzgebietslageplan gilt für die Schutzzone W III weiter.
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Verordriiin^ides ^tnärat^ftiteg
Passau||iMnij20.j||2(ro2|u|^^^
'^ss|i|^hirt:2i^|^%„in|6iigw|^i|
derfG^meJill(^Häarbai^| für <|je
öffeiifliche V^Siei^ails|lrgun|grä^
den BrunNeifI^untt lyyes Gew/iff-
nun9sgelai| esAnleia6(l::I.Nf.537,
Gemarkui^SaGhse^ham)

Das Landratsamt Passau erlässt aufgrund
des § 19 Abs. l Nr. l und Abs. 2 des Was-
serhaushaltsgesetzes (WHG) i.V.m. Art. 35
und 75 des Bayer. Wassergesetzes
(BayWG) folgende

Verordnung:

/
v/

§

Allg^fteines

Zur Sicherung jfer öffenyRhen Wasserver-
sorgung derjfGemein^ Haarbach wird in
der GemajjlTung S^Fisenham, Gemeinde
Haarbacüfdas inJT2 näher umschriebene
SchutzgiSbiet fe^esetzt. Für dieses Gebiet
wer(^h die ^(brdnungen nach §§ 3 bis 7
erlassen.

^
/ti^&i-tbyi<^"
ü<4®^KtAJlA^,

<[

§2
Schutzgebiet

(l) Das Schutzgebiet bes^Tif aus

||g|l|iässungsbei'g|^n?.(Z(är)e!i-t^:|% s

iJi^i|ieren^J^zon^
:l.l^ttsr3|fSchüt22one(ZgneIII)'|gK

(2) Die^Grenzen des Schutzgebietes//^T8
der einzelnen Schutzzonen swß in
dem im Anhang (Anlage l),^Töffent-
lichten Lageplan M = >^.000 des
Sachverstandigenbüros/'^ur Grund-
wasser. Dr. Prösl„^fErding, vom
30.10.2001 eingetF^Gn, der im Land-
ratsamt PassaujyK^in der Gemeinde-
Verwaltung HaJ^bach niedergelegt ist
und dort wagend der Dienststunden
eingeseh^f werden kann. Die ganz
oder tej^eise im Schutzgebiet liegen-
den flGrstücke ergeben sich aus dem
Flu|SEücksverzeichnis (Anla^?3).

Die genaue Grenze jffer einzelnen
Schutzzonen verläufii^auf der jeweils
gekennzeichneter^rundstücksgrenze
oder, wenn <^S Schutzzonengrenze
ein GrundstQilR schneidet, auf der der
Fassung ryfferen Kante d^fc gezeich-
neten Lit

..^
...•-'•

(3) Veränderungen dej^renzen oder der
Bezeichnung dej^Tn Schutzgebiet ge-
legenen Grujffstücke berühren die
festgesetzte, Grenzen der §chutzzo-
nen nicl-

(4) Die Fassungsbereich^find durch Um-
zäunung, die eng^K und die weitere
Schutzzone sinsysoweit erforderlich,
in der NatLuirin geeigneter Weise
kenntlich qfllfhacht.
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(l) Es sind

§3
Verbotene oder nur beschränkt zulässige Handfungen

^•v~:i-:''.

S&wtWsSS'^f
^SS5SSS 3Ä%IB@®

;.'^.::^.^':
^•:^^i^-^.-':

^imFassungsbereich

f

jn der engeren
SchuuEzone

^wm®.,^Si-£S.^:^^.l<-':'lf^^\ri^,!:^lvt.;.^K?';'S.S.K
|||^|||fjJn^weitei||||||g|||
K||jJ%^®%ij^Sdwt^n^®JJj|jjJjJJgJ|

^S ^•<v'

entspricht Zone ^'^ H
ä%%?1;S";,s'S

isSllff ni
.ßte,^^
s

l. bei landwirtschaftlichen, forstwirtschaftlichen und gärtnerischen Nutzungen

1.1 Düngen mit Gülle,
Jauche, Festmist

verboten

1.2 Lagern und Aus-
bringen von Klär-
Schlamm, Fäkal-
schlämm und Kompost
aus zentralen Bioab-
fallanlagen

verboten

1.3 befestigte Dung-
Stätten zu errichten
oder zu erweitern

verboten verboten, ausgenommen mit Ableitung der
Jauche in einen dichten Behälter

1.4 Anlagen zum
Lagern und Abfüllen
von Jauche, Gülle,
Silosickersaft zu errich-
ten oder zu erweitern
im Sinne von Anlage 2
Ziffer 3

verboten
verboten, ausgenommen mit dichten Behäl-
tern, die eine Leckageerkennung zulassen. Die
Dichtheit der gesamten Anlage, einschließlich Zu-
und Ableitungen, ist vor Inbetriebnahme nachzu-
weisen und regelmäßig, mindestens jedoch alle 5
Jahre wiederkehrend zu überprüfen

1.5 Lagern von Wirt-
schaftsdünger oder
Mineraldünger auf
unbefestigten Flachen

verboten

1.6 Gärfutterbereitung
in ortsfesten und
außerhalb ortsfester
Anlagen

verboten

1.7 Stallungen zu
errichten, zu erweitern
oder zu betreiben

verboten

l.8 Freilandtierhaltung
im Sinne von Anlage 2
Ziffer l

verboten

1.9 Beweidung verboten

1.10 Anwendung von
Pflanzenschutzmitteln

verboten -verboten, sofern nicht neben den Vorschriften des Pflanzenschutz-
rechts auch die Gebrauchsanleitungen beachtet werden

1.11 Anwendung von
Pflanzenschutzmitteln
aus Luftfahrzeugen

verboten
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1.12 Gartenbaubetrie-
be oder Kleingartenan-
lagen zu errichten oder
zu erweitern

verboten

1.13 landwirtschaftli-
ehe Dräne und zugehö-
rige Vorflutgräben
anzulegen oder zu
ändern

verboten

1.14 Kahlschlag oder
eine in der Wirkung
gleichkommende
Maßnahme, Rodung
Umbruch von Dauer-
grünland im Sinne von
Anlage 2 Ziffer 2

verboten verboten, ausge-
nommen bei Kahlschlag
bis 3000 m2 bei umge-
hender Wiederauffors-
tung

2. bei sonstigen Bodennutzungen (soweit nicht unter den Nummern 3 bis 6 geregelt)
2.1 Aufschlüsse oder
Veränderungen der
Erdoberfläche, selbst
wenn Grundwasser
nicht aufgedeckt wird,
insbesondere Kies-,
Sand- und Tongruben

verboten verboten, ausgenommen Bodenbearbeitung im Rahmen der ordnungs-
gemäßen land- und forstwirtschaftlichen Nutzung

2.2 Wiederverfüllung
von Erdaufschlüssen

verboten

3. bei Umgang mit wassergefährdenden Stoffen

3.1 Rohrleitungsanla-
gen zum Befördern
wassergefährdender
Stoffe nach § l9a WHG
zu errichten oder zu
erweitern

verboten

3.2 Anlagen nach
§ 19g WHG zum Her-
itellen,

Behandeln oder Ver-
wenden von wasserge-
fährdenden Stoffen zu
irrichten oder zu
'rweitem

verboten

i.3 Anlagen nach
19g WHG zum La-

?ern, Abfüllen oder
Jmschlagen von was-
•ergefährdenden
itoffen zu errichten
)der 2'u erweitern

verboten verboten, ausgenommen Anlagen im übli-
chen Rahmen von Haushält und Landwirtschaft
- bis 2001 für Stoffe der Wassergefährdungsklas-
se3
- bis 10.0001 für Stoffe bis Wassergefährdungs-
Masse 2

Amtsblatt 22/2002 Seite 195



im;Fassungsbereic ;

^'^^:^^y^.~
''[^^^'•^•^ '.:^:: ^^'^•^••^^

^indei-erigenen^
1 ScHUtzzone

;|||Sj||||i€^<®^Ä®^
|'ftin.:yer;;weitei^^%i§||g||||

igiilii
%»ti%'®i

entspricht Zone? ^
ISSSälftÄÄ8iCKi

^•^•^ Ill

3.4 Umgang mit was-
sergefährdenden Stof-
fen nach § 19g Abs. 5
WHG, auch Pflanzen-
Schutzmitteln, außer-
halb von Anlagen nach
Nrn. 3.2 und 3.3 (ohne
Nr. 1.11)

verboten verboten, ausgenommen kurzfristige
Lagerung von Stoffen bis Wassergefährdungs-
kl.asse 2 in zugelassenen Transportbehältern bis
zu je 50 Litern, deren Dichtheit kontrollierbar ist

3.5 Abfall i. S. d.
Abfallgesetze und
bergbauliche Rück-
stände zu behandeln,
zu lagern oder abzula-
gern

verboten verboten, ausgenommen Bereitstellung in
geeigneten Behältern oder Verpackungen zur
regelmäßigen Abholung (auch Wertstoffhöfe)

3.6 Genehmigungs-
pflichtiger Umgang mit
radioaktiven Stoffen im
Sinne des Atomgeset-
zes und der Strahlen-
schutzverordnung

verboten

4. bei Abwasserbeseitigung und Abwasseranlagen

4.1 Abwasserbehand-
lungsanlagen zu
errichten oder zu
erweitern

verboten

4.2 Regen- und Misch-
wasserentlastungsbau-
werke zu errichten
oder zu erweitern

verboten

4.3 Ausbringen von
Abwasser

verboten

4.4 Anlagen zur Versi-
ckerung oder Versen-
Rung von Abwasser
(einschl. Kühlwasser
und Wasser aus Wär-
mepumpen) zu errich-
ten oder zu erweitern

verboten

l

4.5 Anlagen zum
Durchleiten oder Ablei-
fen von Abwasser 2u
errichten oder zu
erweitern

verboten verboten, ausgenommen Entwässemngsan-
lagen, deren Dichtheit vor Inbetriebnahme durch
Druckprobe nachgewiesen und wiederkehrend
alle 5 Jahre durch geeignete Verfahren überprüft
wird
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5. bei Verkehrswegen, Plätzen mit besonderer Zweckbestimmung, Untertage-Bergbau

5.1 Straßen, Wege und
sonstige Verkehrs-
flächen zu errichten
oder zu erweitern

verboten verboten, ausge-
nommen öffentliche
Feld- und Waldwege,
beschränkt
öffentiiche Wege,
Eigentümerwege und
Privatwege bei breitflä-
chigem Versickern des
abfließenden Wassers

verboten, ausgenommen Ortsverbindungs-
Straßen und innerörtliche Straßen, ansonsten
sofern nicht die Richtlinien für bautechnische
Maßnahmen an Straßen in Wassergewinnungsge-
bieten (RiStWag), eingeführt mit IMBek v.
28.05.82 (MABI S. 329), in der jeweils geltenden
Fassung beachtet werden;
ansonsten verboten wie in Zone II

5.2 zum Straßen-,
Wege-, Eisenbahn- und
Wasserbau wasserge-
fährdende auswasch-
oder auslaugbare
Materialien (z.B.
Bauschutt, Schlacke,
Teer, Imprägniermittel
u. ä.) zu verwenden

verboten

5.3 Zeltplätze einzu-
richten oder zu erwei-
tern; Camping aller Art

verboten verboten ohne Abwasserentsorgung über
eine dichte Sammelentwässerung unter Beach-
tung von Nr. 4.5

5.4 Sportanlagen zu
errichten oder zu
erweitern

verboten

5.5 Sportveranstaltun-
gen durchzuführen

verboten -verboten für Großveransfcaltungen
außerhalb von Sportanlagen

-verboten für Motorsport

5.6 Friedhöfe zu errich-
ten oder zu erweitern

verboten I

5.7 Militärische Übun-
gen durchzuführen

verboten verboten, ausgenommen das Durchfahren auf klassifizierten Straßen

5.8 Baustelleneinrich-
tungen, BaustofPager
zu errichten oder zu
erweitern

verboten

5.9 Durchführung von
Bohmngen

verboten verboten, ausgenommen bis zu l m Tiefe im Rahmen von
Bodenuntersuchungen

6. bei baulichen Anlagen allgemein

6,1 Bauliche Anlagen
EU errichten oder zu
erweitern

verboten -verboten, sofern Abwasser nicht in eine
dichte Sammelentwässerung eingeleitet wird
unter Beachtung von Nr. 4.5
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6.2 Ausweisung neuer
Baugebiete im Rahmen
der Bauleitplanung

verboten

7. Betreten verboten

\ i

.','

'%
i»

'•'..?

I

\-

t-
^.;.,. .' -'1-. -."^.'

'\-t

l

^.fti:

.1L

^.

:'-:'iF

i^mm^
•s ":,'.•>.:.' "S '

•f,/^s^imy'ii
..:;.;"," .\;;^r^.-^

.^'^^'l'^,?<;>1:^'
^''•:^'':;;,,^,,!'^.C^(;;'.;

:yii 
fw^^vK'

•S-.MyS.'^^ .,:-••••
^.••.'.:'

:y
•t-.':"^^ff!:^^-!%''fl 

::3^.;'^'-".-:t^;'^<K.^'sl?.
';,r,;.;,.','^;^."1 • -•• •1 .,•

"W
Sä^"

ti-,

3,;

::x.

:•;•
."s1.
^
v

Amtsblatt 22/2002 Seite 198



(2) Die Verbote des Ab^?(6:es l Nummern
6.1 und 7 gelten nict3jffür Handlungen im
Rahmen der Wa^fergewinnung und -
ableitung des JTägers der öffentlichen
Wasserversorgjtfhg, die durch diese Ver-
Ordnung gestützt ist.

§4
Ausnahmen

(l) Das Landratsamt Pass^rkann von
den Verboten des § 3^ffsnahmen zu-
lassen, wenn

/

a) das Wohl ,-de,
Ausnahmen.

Allgemeinheit die
brdert oder

b) das V^^6t im Einzeifall zu einer
unbil.iy^n Härte führen würde und
das^jemeinwohl der Ausnahme
ni^t entgegensteht

Bedi
W.t

den

(2) Die Ausnahme
kann mit
verbunden
Schriftforr

^/.ide"rruflich; sie
ngen und Auflagen

und bedarf der

(3) Im Falle des ^Gerfufs kann das
Landratsamt B^säu vom Grund-
stückseigentüjjrfer verlangen, dass der
frühere Zj^tand wiederhergestellt
wird, sofgi^I es das Wohl der Allge-
meinhejl^insbesondere der Schutz der
Wass^ersorgung erfordert.

§5
Beseitigung und Anderunjg
bestehender Einrichtuilüen

(l) Die Eigentümer und yGtzungsberech-
tigten von Grundsy^ken haben die
Beseitigung oder yTnderung von Ein-
richtungen, diejfh Zeitpunkt des In-
krafttretens digger Verordnung beste-
hen und dei^fn Bestand, Errichtung,
Erweiterunafoder Betrieb unter die
Verbote d^5 § 3 fallen, auf Anordnung

des Landratsamtes Passau g^Bulden,
sofern sie nicht schon na^f anderen
Vorschriften verpflichtg^ind, die Ein-
richtung zu beseitigen oder zu än-
dem.

(2) Für Maßnahmen nach Abs. l ist nach
den §§j9'Abs. 3, 20 WHG und Art.
74 BayJfG Entschädigung zu leisten.

§6
Kennzeichnung des Schi Fgebietes

Die Eigentümer und Nj^ungsberechtigten
von Grundstücken innerhalb des Schutz-
gebietes haben zy^lulden, dass die Gren-
zen des Fa§i8öngsbereiches und der
Schufczzonea/aurch Aufstellen oder An-
bringen v^ Hinweiszeichen kenntlich ge-
macht wi
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§7
Kontrollmaßnahmen

fch-e

rhalb
(l) Die Eigentümer und Nutzungs

tigten von Grundstücken
des Schutzgebietes haben/f^ßbenah-
men von im Schutzgebie^-^m Einsafcz
bestimmten Düngemitt^ und Pflan-
zenschutzmitteln du.^ Beauftragte
des Landratsamtes Nassau zur Kon-
trolle der EinhaItLuRi der Vorschriften
dieser Verordnuniffzu dulden.

(2) Sie haben f^Tner die Entnahme von
Boden-, Vgg&tations- und Wasserpro-
ben und^fe hierzu notwendigen Ver-
richtuns^h auf den Grundstücken im

Wass^chutzgebiet durch Beauftragte
des Jßfndratsamtes Passau zu dulden.

§8
Entschädigung und Ai leich

(l) Soweit diese Verödung oder eine
aufgrund dieser ^1-ordnung ergehen-
de Anordnung^fSine Enteignung dar-
stellt, ist üb^äie Fälle des § 5 hinaus
nach den 5^ 19 Abs. 3, 20 WHG sowie
Art. 74^6yWG Entschädigung zu leis-
ten.

••:l
(2) Sd^/eit diese Verordnunfl^öder eine

aufgrund dieser Veror^jjffing ergehen-
de Anordnung di^^Fdnungsgemäße
land- oder forgt^fftschaftliche Nut-
zung beschrä^i^fi, ist für die dadurch
verursachtßD^Rachteile ein angemes-
sener ^u'§gTfeich gem. § 19 Abs. 4
WHG ^äj?^ Art. 74 Abs. 6 BayWG zu
leist

§9
Ordnungswidrigk^iten

Nach § 4l Abs. l Nr.^^bs. 2 WHG kann
mit Geldbuße bis ?djfünf2igtausend Euro
belegt werden, ^i^/orsätzlich oder fahr-
lässig

l. einem Verbot nach § 3 zuwid^rffandelt,

2. eine nach § 4 ausnahj%s<veise zugelas-
sene Handlung von^i'mt, ohne die mit
der Ausnahme v^ündenen Bedingun-
gen oder Auflagfri zu befolgen,

3. Anordnung^der Maßnahmen nach den
§§ 5 und^nicht duldet.

§10
Aufhebung der Verordnungen über

die Wasserschutzgebiete Haar-
bach-West und Haarbach-

Steinacker

(l) Die Verordnung des Lan^ffeamtes
Passau über das Wa^rschutzgebiet
in der Gemeinde hüSrbach für die öf-
fentliche Was^Fversorgung Haar-
bach-West vjffi 10.1.1973, bekannt
gemacht ii^fAmtsblatt der Stadt Pas-
sau undjffes Landkreises Passau Nr. 3

vom ^£4.1.1973, zuletzt geändert
dui^FT Verordnung vom 16.12.19^6,

Pa aufgehoben.

(2) Die Verordnung des Lan,dr|lgamtes
Passau über das Wgs^schutzgebiet
in der Gemeinde .Ng^fbach für die öf-
fentliche Wassj^ersorgung Haar-
bach-Steinacl^fvom 10.4.1974, be-
kannt gemalt im Amtsblatt der Stadt
Passayjilffd des Landkreises Passau
Nr.,:Ö»^om 17.4.1974 und Nr. 44 vom

?. 1974 wird aufgehoben.

§11
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer
Bekanntmachung im Amtsblatt für den
Landkreis Passau in Kraft.
Passau, 20.8.2002
Landratsamt Passau
Apl.Nr. 642/2-2500201
I.A.
gez. Schwarz, Reg.Amtmann
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